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§ 130. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das gebundene Gewerbe der Bestatter (§ 124 Z 2) bedarf es für 
 1. die Durchführung von Totenaufbahrungen, -feierlichkeiten und -überführungen sowie von Bestattungen 

und Exhumierungen; 
 2. die Beistellung und den Kleinverkauf der erforderlichen Einrichtungen und Gegenstände zur 

Durchführung der unter Z 1 angeführten Verrichtungen; 
 3. die Herstellung der unter Z 2 angeführten Gegenstände, soweit diese nicht in den Berechtigungsumfang 

eines anderen gebundenen Gewerbes oder eines Handwerkes fällt. 

(2) Zu den im Abs. 1 Z 1 genannten Tätigkeiten gehören insbesondere: Das Waschen, Ankleiden und 
Einsargen des Toten, das Schließen (Verlöten, Verschrauben usw.) des Sarges, die Überführung des Toten 
(Beförderung des Toten durch den Bestatter oder Übernahme zur Beförderung durch befugte Unternehmer), die 
Durchführung der künstlerischen Ausgestaltung der Trauerfeier, die Besorgung der Grabstätte und die 
Verrichtung von unmittelbar mit der Bestattung zusammenhängenden Dienstleistungen, wie Beschaffung der 
erforderlichen Urkunden, Aufgabe von Zeitungsanzeigen, Besorgung der Parten von befugten Unternehmen. 

(3) Zu den im Abs. 1 Z 2 genannten Tätigkeiten gehören insbesondere: Die Lieferung des Sarges (der 
Urnen), der Sargausstattung und Totenbekleidung, die Beistellung der Trauerdekoration (wie Tuchdraperien, 
Pflanzen, Fahnen und Kandelaber). 

(4) Die Rechte der Kirchen und Religionsgesellschaften auf Abhaltung der gottesdienstlichen 
Feierlichkeiten aus Anlaß von Bestattungen einschließlich der Beistellung der hiefür erforderlichen Gegenstände 
und auf die Besorgung des kirchlichen Glockengeläutes und der Kirchenmusik werden durch die 
vorangegangenen Bestimmungen nicht berührt. 


